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(54) HEBEKLEMME

(57) Die Erfindung betrifft eine Hebeklemme zum
Handhaben von Lasten, so zum Heben und Wenden von
diesen, insbesondere Bleche, Profile und ähnliche Bau-
teile. Die Hebeklemme weist mindestens zwei Klemm-

backen auf, wobei mindestens eine Klemmbacke an ei-
ner Kontaktfläche, an welche die Last bei einer Handha-
be anliegt, eine Zahnung aufweist und die Zahnung
wechselbar ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Hebeklemme zum
Handhaben von Lasten, so zum Heben und Wenden von
diesen, insbesondere Bleche, Profile und ähnliche Bau-
teile.
[0002] Hebeklemmen, wie beispielhaft in der DD 234
658 A5, der DD 146 034 oder der DD 155 512 offenbart,
sind seit langem bekannt und werden insbesondere zum
Transport von Blechen und ähnlichen Lasten eingesetzt.
Hebeklemmen gehören zu selbstklemmenden Lasthe-
bemitteln. Sie weisen regelmäßig an einer Klemmbacke
ab einer Kontaktfläche, an welche die Last bei einer
Handhabe anliegt, eine Zahnung auf, welche zur besse-
ren Arretierung der Hebeklemme an der Last dient. Die
Zahnung bzw. derartige Zähne werden durch die Form
der Klemmbacke selbst gebildet.
[0003] Während des Einsatzes der Hebeklemmen nut-
zen sich diese Zähne ab. Eine Arretierung der Last ist
nicht mehr im gebotenen Maße gewährleistet. Ein Ver-
schleiß der Zähne während der Handhabe verläuft flie-
ßend. Die Grenze zwischen einer ausreichenden Schär-
fe der Zähne und damit einer Greif Sicherheit und dem
Überschreiten eines Verschleißgrades, der keine Greif-
sicherheit mehr gewährleistet, kann vom Anwender in
aller Regel nicht korrekt eingeschätzt werden. Aufgrund
des Verschleißes haben Zähne eine größere Oberfläche
im Bezug zur Last. Der Anpressdruck verringert sich, die
Zähne können sich nicht an der Last arretieren.
[0004] Daher muss die gesamte Klemmbacke ausge-
tauscht werden. Entweder wird sie demontiert und es
werden die Zähne geschärft oder aber die gesamte
Klemmbacke muss gewechselt werden. Dies führt zu ei-
nem erhöhten Montageaufwand. Sofern ein Wechsel der
Klemmbacke notwendig ist, ist mit erhöhtem Materialauf-
wand und damit erhöhten Kosten zu rechnen. Die Auf-
gabe der Erfindung besteht darin, eine optimierte Hebe-
klemme bereitzustellen.
[0005] Die Erfindung wird durch die Merkmale des
Hauptanspruchs 1 gelöst. Weitere Ausgestaltungen der
Erfindung ergeben sich aus den Unteransprüchen.
[0006] Danach weist eine Hebeklemme zum Handha-
ben von Lasten mindestens zwei Klemmbacken auf, wo-
bei mindestens eine der Klemmbacken an einer Kontakt-
fläche, an welche die Last bei einer Handhabe anliegt,
eine Zahnung aufweist und die Zahnung wechselbar ist.
[0007] Die Klemmbacken können dabei starr oder be-
weglich angeordnet sein, wobei in aller Regel eine oder
mehrere Klemmbacken beweglich sind. Oftmals ist eine
Klemmbacke beweglich und eine weitere Klemmbacke
starr an der Hebeklemme angeordnet.
[0008] Dabei kann die Zahnung durch Ein- oder Mehr-
zahnsegmente gebildet werden, welche separat wech-
selbar sind. Einzahnsegmente sind separate Zähne.
Mehrzahnsegmente sind Segmente mit zwei oder drei
Zähnen. Im Wesentlichen ist die Zahnung ein separates
Bauteil, das mit der mindestens einen Klemmbacke form-
und/oder kraftschlüssig verbunden ist.

[0009] So ist es möglich, bei Verschleiß der Zähne die-
se einzeln oder aber eine Zahlreihe zumindest partiell
auszuwechseln. Da ein Verschleiß in aller Regel nicht
bei allen Zähnen gleichmäßig auftritt, sondern vielmehr
partiell innerhalb einer Zahnreihe vorhanden ist, können
die Bereiche von Zähnen mit höherem Verschleiß leicht
gewechselt werden. Gerade auch das erfinderische
Mehrzahlsegment besitzt hier Vorteile gegenüber her-
kömmlichen austauschbaren Backen, bei denen stets
das gesamte Bauteil auszutauschen ist. Es reicht dann
nämlich aus, mit einem Arbeitsgang nur ein Zahnpaar,
also ein Mehrzahnsegment mit zwei Zähnen oder eines
mit drei Zähnen zu wechseln und so den beschädigten
Bereich auszuwechseln. Dies spart Material und damit
auch Kosten.
[0010] Sofern Einzahnsegmente zum Einsatz kom-
men, also mehrere separat wechselbare Zähne, kann
vorgesehen sein, dass die Einzahnsegmente wendbar
und/oder drehbar sind. Sie können als Wendeplatten
ausgestaltet sein. Bei Verschleiß einer Kante eines
Zahns eines Einzahnsegmentes kann dieser mindestens
einmal gewendet oder gedreht werden. Bei einer Dre-
hung wird eine zweite Kante einer ersten Ebene in Rich-
tung der Kontaktfläche funktionsgemäß ausgerichtet, so-
dass der Zahn bei Anliegen einer Last an diese angreifen
kann. Bei einem Wenden wird eine dritte Kante einer
zweiten Ebene in Richtung der Kontaktfläche funktions-
gemäß ausgerichtet. Wenn die Wendeplatte eine qua-
dratische Grundform aufweist, dann weist diese in der
ersten Ebene maximal vier Kanten auf und in der zweiten
Ebene ebenfalls maximal vier einsetzbare Kanten.
[0011] In weiterer Ausgestaltung kann vorgesehen
sein, dass die Zahnung eine höhere Festigkeit aufweist
als die mindestens eine Klemmbacke selbst. Sie kann
aus einer gehärteten Metalllegierung bestehen. Diese
gewährleistet eine höhere Verschleißfestigkeit der Zah-
nung.
[0012] Auch kann vorgesehen sein, dass die Zahnung
eine Verschleißschutzschicht aufweist. Bei Abnutzung
einer Schicht wird die Verschleißschutzschicht optisch
sichtbar und fungiert als Verschleißanzeige. Die Zah-
nung ist auszutauschen, das bedeutet, das Einzahnseg-
ment oder das Mehrzahnsegment sind zu wechseln oder,
wenn das Einzahnsegment eine Wendeplatte ist, ist die-
se zu drehen, zu wenden oder aber auch auszutauschen.
[0013] Durch die erfindungsgemäßen Hebeklemmen
wird zum einen der Montageaufwand bei einem Wechsel
oder bei einer Veränderung der Zahnung reduziert. Dies
trifft auch auf den Materialaufwand zu. Materialkosten
sinken darüber hinaus, da stets nicht eine gesamte
Klemmbacke auszutauschen ist.
[0014] Die Erfindung wird nachfolgend anhand von
zwei Ausführungsbeispielen unter Bezugnahme auf die
Figuren näher erläutert. Dabei ergeben sich weitere Vor-
teile, Merkmale und Ausgestaltungen der Erfindung.
[0015] Es zeigen:

Fig. 1 eine erfindungsgemäße Hebeklemme als
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Prinzipskizze,

Fig. 2 einen Ausschnitt einer Klemmbacke einer He-
beklemme.

[0016] Fig. 1 stellt eine erfindungsgemäße Hebeklem-
me 1 als Prinzipskizze dar, welche eine bewegliche
Klemmbacke 2 und eine starre Klemmbacke 2’ aufweist.
An einer Kontaktfläche 3 der beweglichen Klemmbacke
2 ist eine Zahnung 4 vorhanden. Die Zahnung 4 wird
durch Mehrzahnsegmente 11 gebildet, im Ausführungs-
beispiel mit jeweils zwei Zähnen, die als separate Bau-
teile austauschbar sind.
[0017] Fig. 2 zeigt einen Ausschnitt einer Klemmbacke
2 einer Hebeklemme 1, wobei auch hier an einer Kon-
taktfläche 3 der Klemmbacke 2 eine Zahnung 4 vorhan-
den ist. Die Zahnung 4 wird jedoch anders als in Fig. 1
dargestellt, durch Einzahnsegmente 5 und 5’ gebildet.
Diese sind als separate Bauteile wechselbar. Sie können
gedreht oder gewendet werden und sind mittels einer
Schraubverbindung mit der Klemmbacke 2 funktionssi-
cher verbunden. Die Einzahnsegmente 5 und 5’ sind ge-
härtet und weisen damit eine höhere Festigkeit auf, als
die Klemmbacke 2 selbst.
[0018] Sie sind im Ausführungsbeispiel 2 als Wende-
platten ausgestaltet. Bei Verschleiß einer ersten Kante
6 eines der Einzahnsegmente 5 kann dieses einmal ge-
wendet oder mehrfach gedreht werden. Bei einer Dre-
hung wird eine zweite Kante 7 einer ersten Ebene 9 in
Richtung der Kontaktfläche 3 funktionsgemäß ausge-
richtet, sodass das Einzahnsegment 5 bei Anliegen ei-
ner. Last an diese wieder sicher angreifen kann. Die Dre-
hung kann um 90° oder um 180° erfolgen. Im Ausfüh-
rungsbeispiel wird die zweite Kante 7 durch eine 180°-
Drehung funktionsgemäß ausgerichtet. Grundsätzlich
braucht aber gemäß dem Ausführungsbeispiel dass je-
weilige Einzahnsegment nur um 90° gedreht werden, da-
mit eine weitere Kante in Richtung der Kontaktfläche 3
funktionsgemäß angeordnet werden kann. Es weist
nämlich in Form der Wendeplatte eine quadratische
Grundform auf.
[0019] Bei einem Wenden des Einzahnsegments 5
werden sodann Kanten einer zweiten Ebene 10 genutzt
und der Vorgang der Drehung kann wie bei der ersten
Ebene 9 erfolgt, ausgeführt werden, sodass effektiv acht
Kanten eines jeweiligen Einzahnsegments 5 zu einem
Angreifen an eine Last zur Verfügung stehen. Jedes Ein-
zahnsegment 5 weist in der ersten Ebene 9 vier Kanten
auf und in der zweiten Ebene 10 ebenfalls vier einsetz-
bare Kanten.

Bezugszeichenliste:

[0020]

1. Hebeklemme

2. Klemmbacke

3. Kontaktfläche

4. Zahnung

5. Einzahnsegment

6. Erste Kante

7. Zweite Kante

8. Dritte Kante

9. Erste Ebene

10. Zweite Ebene

11. Mehrzahnsegment

Patentansprüche

1. Hebeklemme (1) zum Handhaben von Lasten mit
mindestens zwei Klemmbacken (2), wobei mindes-
tens eine der Klemmbacken (2) an einer Kontaktflä-
che (3), an welche die Last bei einer Handhabe an-
liegt, eine Zahnung (4) aufweist, wobei die Zahnung
(4) wechselbar ist.

2. Hebeklemme (1) nach Anspruch 1, wobei die Zah-
nung (4) durch Ein- oder Mehrzahnsegmente gebil-
det wird, welche separat wechselbar sind.

3. Hebeklemme (1) nach Anspruch 2, wobei die Ein-
zahnsegmente (5) wendbar und/oder drehbar sind.

4. Hebeklemme (1) nach einem der vorherigen Ansprü-
che, wobei die Zahnung (4) ein separates Bauteil ist,
das mit der mindestens einen Klemmbacke (2) form-
und/oder kraftschlüssig verbunden ist.

5. Hebeklemme (1) nach einem der vorherigen Ansprü-
che, wobei die Zahnung (4) eine höhere Festigkeit
aufweist als die mindestens eine Klemmbacke (2).

6. Hebeklemme (1) nach einem der vorherigen Ansprü-
che, wobei die Zahnung (4) aus einer gehärteten Me-
talllegierung besteht.

7. Hebeklemme (1) nach einem der vorherigen Ansprü-
che, wobei die Zahnung (4) eine Verschleißschutz-
schicht aufweist.
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In der Beschreibung aufgeführte Patentdokumente

• DD 234658 A5 [0002]
• DD 146034 [0002]

• DD 155512 [0002]
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